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I Einleitung

Um einen Verein erfolgreich führen zu können, muß man neben den Bereichen Führungsqualität, Teamwork, Rhetorik etc. auch eine Grundwissen in den Bereichen, Vereinsorganisation, Vereinsrecht, Vereinsfinanzen und Vereinssteuerrecht haben.

Dieses Grundwissen ist sozusagen das Handwerkszeug, das ein erfolgreicher Vereinsmanager, und nichts anderes sind die Vorstände der modernen Vereinen mittlerweile, haben muß.
Aus diesem Grunde haben wir in Zusammenarbeit mit dem Landessportbund die Seminarreihe Vereinsrecht und Vereinssteuerrecht entwickelt. Sie besteht aus insgesamt fünf Bausteinen – drei im Bereich des Vereinsrechts mit Vereinsorganisation und zwei im Bereich des Vereinssteuerrechts.

Das Seminar Vereinsrecht II ist zusammen mit dem vorangestellten Seminar Vereinsrecht II ist als Grundkurs gedacht. Die wichtigsten Berührungspunkte der Vereinsarbeit mit rechtlichen Fragen werden angeschnitten, um die Sensibilität der Vorstandsmitarbeiter zu schärfen. Es können nicht alle Fragen im Detail angesprochen und vertieft werden. Vielmehr sollen die rechtliche Systematik und Gesamtzusammenhänge erkennbar werden. 

Im Vordergrund stehen die Grundzüge des Vereinsrechts in Verbindung mit organisatorischen Fragen im Zusammenhang mit Mitgliederversammlung, Vorstandssitzung, Vereinsregister, Vereinsstrafrecht, Gestattungen und Gema.

II Die Mitgliederversammlung

1. Aufgaben und Zuständigkeiten

Die Mitgliederversammlung ist das zentrale Organ des Vereins. Hier wird der Wille des Vereins gebildet und kundgetan. Alle Angelegenheiten des Vereins sind durch Beschluß der Mitgliederversammlung zu besorgen, so weit sie nicht auf den Vorstand oder ein anderes Organ delegiert worden sind.

Wichtig. § 40 BGB kann nicht so verstanden werden, daß alle Zuständigkeiten der Mitgliederversammlung entzogen werden können. Für die Kernaufgaben des Vereins ist die Mitgliederversammlung unabdingbar.

Kernaufgaben der Mitgliederversammlung sind:

· Wahlfunktion

· Kontroll- und Überwachungsfunktion

Durch Entgegennahme und Bestätigung der Rechenschaftsberichte der handelnde Organe

· Entlastung

Mit dieser Entscheidung wird die Geschäftsführung gebilligt und auf Schadensersatzansprüche verzichtet

· Budgetrecht

Beschlußfassung über den Haushaltsplan

· Entscheidungsfunktion

· Festsetzung der Beiträge und Umlagen

· Beschlußfassung über Satzungsänderungen

· Beschlußfassung über die Auflösung des Vereins

· Entscheidung über wichtige Angelegenheiten vor allem mit erheblichen finanziellen Auswirkungen für den Verein.

Das BGB enthält eine Reihe von ausdrücklichen Regelungen über die Zuständigkeiten der Mitgliederversammlung. Einige dieser Regelungen sind aber nicht zwingend, d.h., es kann durch Satzung von ihnen abgewichen werden.

So kann in folgenden Punkten durch Satzung von der Zuständigkeit der Mitgliederversammlung abgewichen werden:

· Bestellung/Wahl des Vorstandes

· Generalzuständigkeit der Mitgliederversammlung

· Satzungsänderung

2. Einberufung der Mitgliederversammlung

Die Vereine können frei regeln:

· zu welchem Zeitpunkt eine MV durchzuführen ist

· an welchem Ort sie abgehalten werden soll

· welche Formen und Fristen zu beachten sind.

Dies ist der jeweiligen Satzung zu entnehmen.

a) Einberufung

Wer für die Einberufung zuständig ist, ist der jeweiligen Satzung zu entnehmen. Fehlt eine entsprechende Klausel, liegt die Zuständigkeit beim Vereinsvorstand (BGB-Vorstand).

Probleme können auftreten, wenn eine Mehrfachkompetenz zur Einladung besteht und sich die handelnden Organe nicht absprechen.

Eine einmal einberufene MV darf nicht willkürlich, sondern nur aus dringenden Gründen verschoben werden. Verlegt der Vorstand eine MV ohne zwingenden Grund, haftet er ggf. für die entstehenden Kosten.

Das zuständige Organ kann die Einberufung nicht auf Dritte übertragen (persönliches Recht), es kann sich aber zur Durchführung Hilfskräfte bedienen.

b) Wann muß die MV einberufen werden?

Grundsätzlich sind folgenden Einberufungsfälle zu unterscheiden:

- Ordentliche (= turnusgemäße Mitgliederversammlung)

· außerordentliche Mitgliederversammlung

· Vereinsinteresse

Dies steht im pflichtgemäßen Ermessen des Vorstandes. Die Mitglieder oder das Gericht können eine solche MV nicht erzwingen. 

· Minderheitenverlangen (gesetzlich 1/10 der Mitglieder, ansonsten Satzung)

§ 37 BGB Minderheitenschutz. Von der gesetzlichen Regelung kann abgewichen werden. Die Höchstgrenze muß aber unter 50% der Mitglieder liegen.

Maßgebend ist der Mitgliederbestand zum Zeitpunkt des Einberufungsverlangens. Es ist von der absoluten Zahl der Mitglieder – unabhängig vom Stimmrecht auszugehen. Der „Betreiber“ des Mitgliederverlangens  hat ein Herausgaberecht der Mitgliederliste. Dieses Recht kann auch gerichtlich durchgesetzt werden.

c) Wer muß eingeladen werden?

Einzuladen sind grundsätzlich alle Mitglieder des Vereins, es sei denn, die Satzung bestimmt etwas anderes. Die Ladung hat an die, dem Verein bekannte Adresse zu erfolgen.

Wurden nicht alle Mitglieder geladen, so sind die Beschlüsse nicht in jedem Fall ungültig. Kann der Verein bei einer gerichtlichen Überprüfung den Nachweis erbringen, daß die Mehrheit auch bei korrekter Ladung nicht anders entschieden hätte, wirkt sich der Ladungsfehler nicht auf den Beschluß aus.

d) Innerhalb welcher Frist muß geladen werden?

Gesetzlich ist nicht bestimmt, welche Ladungsfristen Vereine zu beachten haben. Fristen können daher in der Satzung vorgegeben werden. Es kann aber auch dem Einberufungsorgan überlassen bleiben, die Frist zu bestimmen.

Ist in der Vereinssatzung eine Ladungsfrist bestimmt, muß diese eingehalten werden. Geringfügige Unterschreitungen einer mehrwöchigen Frist können jedoch i.d.R. nicht mit erfolgt beanstandet werden. Ein Ladungsfehler liegt auch nicht vor, wenn eine Frist übererfüllt wird.

e) Fristberechnung

Die Fristberechnung hat nach BGB zu erfolgen, § 187 BGB. Es wird zumeist eine Ereignisfrist (keine Datumsfrist sein), da es auf den Zugang der Ladung ankommt.

Damit bleibt der Tag, in den das Ereignis fällt bei der Fristberechnung unberücksichtigt. Die Frist beginnt somit am folgenden Tag. Ende die Ladungsfrist an einem Feiertag oder an einem Sonntag, tritt an die Stelle dieses Tages der nächste Werktag.

Fristentabelle (ohne Feiertage etc.)

Zeitraum


Fristbeginn



Fristende

½ Monat/15 Tage

5.9.




19.9.

1 Monat


5.9.




4.10.

1 Woche


5.9.




11.9.



2 Wochen


5.9.




18.9.



7 Tage


5.9.




11.9.

8 Tage


5.9.




12.9.

14 Tage


5.9.




18.9.

3. Rechte der Mitglieder in der MV

Grundsätzlich haben die Mitglieder folgende Rechte:

· Teilnahmerecht

· Auskunfts- und Fragerecht

· Diskussionsrecht

· Antragsrecht

· Stimmrecht

· Widerspruch und Recht auf gerichtliche Überprüfung

Auf einige Punkte soll an dieser Stelle noch gesondert eingegangen werden:

a) Ausspracherecht

Grundsätzlich sind Diskussionsbeiträge zeitlich nicht begrenzt. Der Versammlungsleiter kann aber die Redezeit von Anfang an auf eine bestimmte Zeit beschränken. Bei Überschreitung kann dem Redner das Wort entzogen werden. Die MV kann die Redezeitbeschränkung aber ändern oder aufheben.

Der Versammlungsleiter darf die Diskussion nicht von sich aus beenden, wenn die MV eine Fortsetzung der Diskussion wünscht. Jedes Mitglied darf aber einen Antrag auf Beendigung stellen, über diesen Antrag ist sofort zu entscheiden. Auch hierzu kann es aber Regelungen in der Satzung oder der Geschäftsordnung geben.

b) Antragsrecht

Zu unterscheiden sind Sachanträge und Verfahrensanträge.

Sachanträge bei der Versammlung sind nur zulässig, wenn sie in einem erkennbaren Zusammenhang zur Tagesordnung stehen.

Verfahrensanträge sind jederzeit zulässig. Über sie ist unverzüglich zu entscheiden.

4. Die Vorbereitung einer Mitgliederversammlung

Betrachten wir uns die Aufgaben, die im Vorfeld einer Mitgliederversammlung zu regeln sind, ein wenig genauer.

a) Die Einladung

Als Einladungsformen kommen in Betracht:

· (fern-) mündliche Bekanntgabe

· schriftliche Unterrichtung

· Aushang

· Abdruck in der Vereinszeitung

· Veröffentlichung in einer Tageszeitung

Insoweit ist immer auf die Vorgaben der Satzung zu achten. Den Vereinen ist auch gestattet, in ihrer Satzung mehrere Ladungsformen vorzusehen.

In der Einladung ist anzugeben:

· Art der Mitgliederversammlung

· Versammlungstermin

· Beginn

· Tagesordnung

· Bezeichnung der Anträge oder Fristen dafür

· Ggf. Vollmachten/Delegierte

· Ggf. Hinweis auf Unterlagen

· Unterschrift des Zuständigen (für die Einladung)

b) Der Tagungsort

Es ist ein geeigneter Tagungsort zu wählen.

c) Die Tagesordnung

§ 32 BGB

(1) ... Zur Gültigkeit des Beschlusses ist erforderlich, daß der Gegenstand bei der Berufung bezeichnet wird. 

Das Gesetz geht also davon aus, daß die Tagesordnung mit der Einberufung der MV bekannt zu geben ist und jeden einzelnen Antrag enthalten muß, über den später abzustimmen ist. 

Zur Gültigkeit von Beschlüssen ist erforderlich, daß die Vereinsmitglieder bereits mit der Einladung eine Tagesordnung erhalten, der die einzelnen Beschlußgegenstände enthält. Die TOPs sind möglichst genau zu bezeichnen.

Über Punkte wie „Verschiedenes“, „Sonstiges“ und ähnliches kann die Mitgliederversammlung nicht verbindlich entscheiden. Hier gibt es nur eine Diskussion oder Aussprache.

Bei einer Satzungsänderung sind die zu ändernden Passagen zu bezeichnen. Es ist der neue Text zu übermitteln oder mitzuteilen, wo und wann der Entwurf des neuen Satzungstextes eingesehen werden kann.

Die Mitglieder sollen vorbereitet sein. Und es soll sichergestellt sein, daß keine überraschenden Beschlüsse gefaßt werden (Schutzfunktion).

Gibt die Vereinssatzung nicht vor, welche TOP zu behandeln sind, werden die TOP vom Einberufungsorgan bestimmt. Mit der Bekanntgabe an die Mitglieder wird die Tagesordnung verbindlich. Ergänzungen und Änderungen sind nur zulässig, wenn die Satzung dies zuläßt.

Werden ergänzende Anträge form- und fristgerecht gestellt, sind diese als TOP zu übernehmen. Die Vereinsmitglieder sind gesondert über die neue Tagesordnung zu informieren.

Wurde dem Einladungsschreiben eine Tagesordnung beigefügt, ohne daß auf eine Änderungsmöglichkeit hingewiesen worden ist, bleibt es bei dieser Tagesordnung.

Grundsätzlich hat jedes Mitglied das Recht, Anträge auf die Tagesordnung setzen zu lassen. Adressat des Antrages ist das Organ Mitgliederversammlung.

aa) Antragsformen

Hinsichtlich der Antragsformen ist zu unterscheiden

Sachantrag

Ziel ist die inhaltliche Entscheidung oder Regelung eines Gegenstandes des Vereinslebens.

Verfahrensantrag (Antrag zur Geschäftsordnung)

Antrag während der Versammlung zum Verfahrensablauf und zur Leitung der Versammlung

Ergänzungs- oder Abänderungsantrag

Anträge zu einem Sachantrag, die diesen ändern, ergänzen oder reduzieren.

Dringlichkeitsantrag (in manchen Satzungen zugelassen)

Solche, die nach der Einberufung oder auch während der Versammlung gestellt werden, wegen besonderer Dringlichkeit.

Grundsätzliche Bestandteile eines Tagesordnung

· Eröffnung und Begrüßung

· Formalien

· Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung

· Beschlußfähigkeit

· Stimmberechtigung

· Vollmachten

· Feststellung der Tagesordnung

· Ergänzungen

· Änderungen

· Feststellung

· Rechenschaftslegung des Vorstandes

· Vorstand allgemein

· Kassenbericht

· Kassenprüfung und Entlastung

· Wahlen

· Feststellung des Haushaltsplanes

· Beschlußfassung über Anträge

· Allgemeine

Hinsichtlich des tatsächlichen Vorgehens sind zwei Alternativen möglich:

bb) Vorankündigungsmodell

Es wird zunächst nur Ort und Zeit der MV angegeben, die Tagesordnung wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, um den Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, Anträge zu stellen

cc) Antragsmodell

Es wird mit einer vorläufigen Tagesordnung eingeladen. Die Mitglieder werden darauf hingewiesen, daß sie innerhalb einer bestimmten Frist weitere Anträge stellen können. Erfolgt dies tatsächlich, wird eine weitere Tagesordnung bekanntgegeben

dd) Zweitversammlung

Manche Satzungen sehen eine Mindestzahl der erschienen Mitglieder für die Beschlußfähigkeit vor. Geben dann aber die Möglichkeit, für den Fall der Beschlußunfähigkeit eine „Zweitversammlung“ vorzusehen, bei der die Anforderungen geringer sind.

d) Abstimmungsvorbereitung

Für einen reibungslosen Ablauf ist es wichtige, die entscheidenen Fragen für Abstimmung im Vorfeld zu klären und einige Vorbereitungen zu treffen:

· Welche Mehrheiten sind für welche Beschlüsse erforderlich?

· Wer ist Stimmberechtigt, gibt es Mehrfachstimmrechte

· Werden Stimmkarten benötigt

· Werden Zettel für eine geheime Abstimmung benötigt?

e) Der Kassenbericht

Kaum eine Satzung enthält ausführliche Hinweise oder Aussagen darüber, wie der Kassenbericht abzugeben ist. Unstreitig ist, daß der Vorstand verpflichtet ist, zumindest bei der ordentlichen MV einen Bericht über die wirtschaftliche/finanzielle Situation des Vereins abzugeben.

Dies kann erfolgen durch den Kassenwart als separater Bericht. Der Kassenbericht kann aber auch Bestandteil des Geschäftsberichts sein. Dieser Bericht muß nicht schriftlich vorliegen. Es sollten allerdings für das Protokoll entsprechende Auszeichnungen vorhanden sein. Sinnvoll ist auch ein kurzer finanzieller Status.

Eine kurze, gegliederte Darstellung der Einnahmen und Ausgaben, sowie der finanzielle Bestand sind anzuraten.

Der Vorstand muß in der Lage sein, konkrete Anfragen der Mitglieder zum Rechenschaftsbericht während der MV zu beantworten. Der berichtende Vorstand ist nicht verpflichtet, dem Mitglied direkt Einsichtnahme oder gar Überlassung der Belege zu gestatten.

Der Vorstand ist aber verpflichtet, Einblick in den Kassenbericht u gewähren, wenn das Mitglied ein berechtigtes Interesse nachweist. Diese Einsichtnahme sollte dann an der üblichen Stelle (Geschäftsstelle) erfolgen.

5. Durchführung und Beschlußfassung
Wenden wir uns nun der Durchführung einer Mitgliederversammlung zu.

a) Leitung

Wer die MV zu leiten hat, ergibt sich aus der Satzung. Andernfalls oder im Falle der Verhinderung ist durch die Versammlung ein Versammlungsleiter zu wählen. Wird die Versammlung durch eine andere Person durch „praktische Übung“ geleitet, ohne daß es Beschwerden gibt, ist die nicht zu beanstanden.

Die Aufgaben des Versammlungsleiters sind gesetzlich nicht geregelt. In erster Linie muß er für einen geordneten Ablauf der Versammlung sorgen.

Dem Versammlungsleiter obliegen auch Ordnungsaufgaben. Er hat gegen jede Störung einzuschreiten und kann die erforderlichen Maßnahmen ergreifen:

· Ermahnung

· Unterbrechung der Sitzung

· Entzug des Rederechts

· Ausschluß von Beratung und Abstimmung

· Androhung des Saalverweises

· Saalverweis

Der Ordnungsgewalt des Leiters unterliegen alle Versammlungsteilnehmer.

Bei der Wahl der Mittel ist der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu wahren.

b) Versammlungsbeginn

Die Versammlung beginnt zur geladenen Urzeit durch die Eröffnung und Begrüßung, wobei die ordnungsgemäße Ladung festzustellen ist.

c) Beschlußfähigkeit

Sodann sollte die Beschlußfähigkeit festgestellt werden, was meistens unproblematisch ist. Anders kann es aussehen, wenn eine Mindestteilnehmerzahl satzungsrechtlich vorgesehen ist. Dann kann Beschlußunfähigkeit eintreten.

Die Beschlußfähigkeit muß zum Zeitpunkt der jeweiligen Abstimmung gegeben sein. Darauf muß der Versammlungsleiter achten. Ist sie nicht gegeben, sind gefaßte Beschlüsse nichtig und können nicht vollzogen werden.

d) Stimmberechtigung

Es ist zu prüfen, welche Teilnehmer auch stimmberechtigt sind. Nehmen an der Abstimmung auch Personen ohne Stimmberechtigung teil, so führt dies zur Unwirksamkeit der gefaßten Beschlüsse.

e) Abstimmungsmehrheit

Hier sind die Regelungen der Satzung maßgebend, bzw. hilfsweise die des BGB (§32 BGB = Bei der Beschlußfassung entscheidet die Mehrheit der erschienen Mitglieder).

f) Wahlen und Beschlüsse

Abstimmungen sind so zu gestalten, daß über die Beschlüsse mit Ja oder nein entschieden werden kann. Gegebenfalls kann der Versammlungsleiter die Anträge entsprechend umformulieren. 

Stehen zu einem Punkt mehre Anträge oder Varianten zu Diskussion, so kann der Versammlungsleiter eine logische Reihenfolge bestimmen.

g) Form der Stimmabgabe

Die Form der Stimmabgabe, kann der Verein frei regeln. Grundsätzlich gibt es folgende Möglichkeiten:

· Mündliche Stimmabgabe (Einzelvotum)

· Stimmabgabe durch Handzeichen

· Schriftliche Stimmabgabe

· Offene Abstimmung

· Geheime Abstimmung

Vereinsmitglieder haben grundsätzlichen keinen Anspruch auf eine bestimmte Abstimmungsart. Sie können aber Anträge zum Abstimmungsverfahren stellen. Es ist dann zu prüfen, welche Arten satzungsrechtlich vorgesehen sind und ob bereits ein Beschluß gefaßt wurde. Der Versammlungsleiter hat zudem im Rahmen der Satzung eine eigene Regelungszuständigkeit.

Wird in den Abstimmungsprozeß eingetreten, so sollten keine Äußerungen zur Sache selbst mehr gemacht werden.

Die Stimmabgabe besteht in einem Votum für oder gegen einen Antrag. Stimmabgaben, die mit Bedingungen verbunden sind, sind unwirksam. Schriftliche Stimmabgaben von Mitgliedern, die nicht anwesend sind, bleiben unberücksichtigt.

h) Stimmrecht

Grundsätzlich hat jedes Mitglied nur eine Stimme und kann diese nur persönlich abgeben. Es sei denn, die Satzung sieht davon ausnahmen vor.

Ein Mitglied ist nicht stimmberechtigt, wenn der Beschluß die Vornahme eines Rechtsgeschäftes mit ihm oder die Einleitung eines Rechtsstreits mit oder gegen ihn vorsieht. Dieser gesetzliche Stimmrechtsausschluß kann weder durch Satzung noch durch die Mitgliederversammlung umgangen werden. Eine dennoch abgegebene Stimme ist unwirksam.

Folgende Stimmverbote sind zu beachten:

· Erwerb von Gegenständen, die einem Vereinsmitglied gehören

· Anmietung von Anlagen oder Grundstücken eines Mitglieds

· Anstellung eines Mitglieds als Trainer, Hausmeister, Geschäftsführer

· Befreiung vom Verbot der Selbstkontraktion

· Erweiterung einer bestehenden Vertretungsmacht

· Ausübung von Gestaltungsrechten, wenn der Erklärungsgegner Vereinsmitglied ist.

· Änderung eines bestehenden Vertrages

· ..

i) Abstimmungsergebnis und Mehrheiten

Der Versammlungsleiter hat dafür Sorge zu tragen, daß die abgegebenen Stimmen gezählt und das Ergebnis nicht von der Zahl der Stimmberechtigten abweicht. Bei Unklarheiten kann eine Abstimmung auch wiederholt werden. Bei der Wiederholung gibt es keine Stimmbindung.

Gemäß § 32 BGB ist die Mehrheit der anwesenden (stimmberechtigten) Mitglieder erforderlich. Ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen werden nicht berücksichtigt. Entspricht die Zahl der Ja-Stimmen der Zahl der Nein-Stimmen, ist ein Antrag abgelehnt.

Mit der Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses wird der Beschluß grundsätzlich sofort wirksam, es sei denn:

· es bedarf noch der Eintragung

· es ist die Zustimmung eines dritten erforderlich

· die Wirksamkeit ist von Eintritt einer Bedingung abhängig. 

6. Durchführung einer Beitragserhöhung

Hinsichtlich der Mitgliedsbeiträge, deren Regelung bzgl Satzung und Beitragsordnung wird auf das Skript „Vereinsrecht I“ verwiesen. Im folgenden soll das Thema „Durchführung einer Beitragserhöhung“ erörtert werden.

Soll der Grundbeitrag oder ein Abteilungsbeitrag erhöht bzw. geändert werden, sind verschiedenen Dinge zu beachten.

Bezüglich der Rechtsgrundlagen und der Vorgehensweise ist zunächst ein Blick in das BGB zu werfen. Dort ist aber nur geregelt, daß die Satzung regeln muß, ob und welche Beiträge erhoben werden können.

Als nächstes ist in der jeweiligen Satzung nachzulesen, welche Regelungen diese zum Thema Beitragswesen enthält.

Gibt es im Verein eine Beitragsordnung neben und aufgrund der Satzung, so ist auch dort nachzulesen, ob dort Details zu diesem Thema geregelt sind.

Praktische Durchführung:

Folgende Punkte sollten beachtet werden:

· Wer ist zuständig

· Welche Mehrheit ist erforderlich

· Ist ein bestimmtes Verfahren zu beachten

· Wie wird die Höhe der Beiträge festgelegt

· Ab wann ist eine Beitragserhöhung wirksam

Im Einzelnen gilt:

a) Zuständigkeit

Maßgebend ist zunächst die Vereinssatzung. Gibt es dort keine Regelung, so ist nach dem BGB (§ 32 Abs. 1 Satz 1) eine Beschlußfassung der Mitgliederversammlung herbeizuführen.

b) Mehrheiten

Maßgebend ist zunächst die Satzung. Finden sich in ihr keine Aussagen, so zählt die Mehrheit der erschienenen Mitglieder. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen nicht (§ 32 Abs. 1 Satz 3 BGB).

Beispiel:

Abgegeben Stimmen = 60

Ja-Stimmen = 25

Nein-Stimmen = 15

Enthaltungen = 20

Lösung, da die 20 Enthaltungen nicht mit gezählt werden, ist von 40 Stimmen auszugehen. Die Mehrheit liegt bei 50% + 1 Stimme, also sind mindestens 21 Ja-Stimmen nötig.

c) Verfahren

Entscheidet die Mitgliederversammlung über die Erhöhung der Beiträge, ist es erforderlich, daß dieser Tagesordnungspunkt bei der Einberufung der Mitgliederversammlung ordnungsgemäß angekündigt wird., § 32 Abs. 1 Satz 2 BGB.

Beispiele für unwirksame Formulierungen:

· TOP 8 Beitragswesen

· TOP 8 Vereinsbeitrag 200X

· TOP 8 Anträge und Verschiedenes

Beispiele für wirksame Formulierungen:

· TOP 8 Beschlußfassung über die Erhöhung des Vereinsbeitrages ab dem 1.1.200X gemäß dem anliegenden Vorschlag 

· TOP 8 Beschlußfassung über die Erhöhung der Beiträge nach §  X der Satzung in folgender Höhe .......

d) Bekanntmachung

Die Form der Bekanntmachung richtet sich nach der Satzung/Ordnung

e) Besondere Probleme

Wie oft eine Beitragserhöhung durchgeführt wird, ist eine Frage der Vereinspolitik, alle 2 Jahre ist vertretbar, wenn es um einen Inflationsausgleich geht.

Die Höhe der Erhöhung hängt von der bisherigen Beitragsstruktur ab.

Eine rückwirkende Erhöhung über das laufende Geschäftsjahr hinaus ist unzulässig, ratsam ist eine Erhöhung für das nächste Jahr.

Eine Mehrheitsentscheidung ist von allen zu tragen und ist auch gegenüber nicht erschienenen Mitgliedern gültig.

Eine Beitragserhöhung für das laufenden Geschäftsjahr rechtfertigt keine außerordentliche Kündigung


III Der Vorstand

Der Vorstand leitet die interne Geschäftsführung und vertritt den Verein nach außen und gegenüber Dritten. Wer Vorstand werden darf, ist gesetzlich nicht geregelt. Es gibt kein Mindestalter, und auch keine persönlich oder fachlich notwendiges Eignung. Auch Nichtmitglieder können in den Vorstand gewählt werden.

1. Die Vorstandsmitglieder

Persönlich oder fachlich notwendige Eignung können sich aber aus der Satzung ergeben

· Notwendigkeit der Vereinsmitgliedschaft

· Mindestzugehörigkeit im Verein

· Passives Wahlalter

· Keine Eintragung in das Schuldnerverzeichnis

· ...

2. Einzel- oder Gesamtvorstand

Der Verein hat auch darüber zu entscheiden, aus wie vielen Personen der Vorstand bestehen muß. Er muß aus mindestens einer Person bestehen. Eine Höchstzahl ist nicht vorgeschrieben. Es ist auch möglich, in der Satzung nur eine Mindest- und/oder eine Höchstzahl festzuschreiben. Innerhalb dieses Spektrums kann dann die Mitgliederversammlung frei über die Anzahl der zu bestellenden Vorstandsmitglieder bestimmen.

Hinsichtlich der Aufgabengebiete ist es auch möglich, daß die Satzung entweder bestimmte Ämter festlegt oder es dem jeweiligen Vorstand überläßt, einen Geschäftsverteilung vorzunehmen.

Sind in der Satzung bestimmte Ämter vorsehen, verbietet sich aber eine Personalunion.

Für den Fall, daß Vorstandsmitglieder aus ihrem Amt ausscheiden, darf die Satzung eine zeitweise Amtsübernahme durch einzelne Vorstandsmitglieder zulassen.

3. Vertretungsmacht und gesetzlicher Vorstand

Vorstand i.S.d. BGB und satzungsrechtlicher Vorstand müssen nicht identisch sein. Insoweit ist zu unterscheiden zwischen:

· den vertretungsberechtigten Vorstand (im Register eingetragen

· dem nichtvertretungsberechtigten Vorstand (nicht eingetragen, keine Vertretungsmacht

4. Geschäftsführung

Die Vertretungsmacht richtet sich grundsätzlich nach außen, während die Geschäftsführung den vereinsinternen Bereich meint. Diese beiden Bereiche vermischen sich aber recht häufig, bzw. es werden beide berührt.

Die Geschäftsführung kann durch Satzung auch teilweise auf ein anderes Organ übertragen werden. Der Vorstand darf von der Geschäftsführung aber nicht vollends ausgeschlossen werden.

Zu Geschäftsführung gehören z.B.:

· die Verwaltung des Vereinsvermögens

· die Kassen- und Buchführung

· die Zahlung der Abgaben

· die Wahrnehmung der Öffentlichkeitsarbeit

· die Erfüllung aller nach der Satzung vorgesehen Aufgaben

· Prüfung des Versicherungsschutzes

· Zeitnahe Umsetzung vom Beschlüssen

· Anhörung und Beteiligung von Fachleuten bei weitreichenden oder kostspieligen Entscheidungen

· Ordnungsgemäße Verwaltung der Mitgliederdateien

· Erstellung von GEMA-Meldungen

· Aufbereitung der Einnahmen und Ausgaben im Hinblick auf einen Rechenschaftsbericht

· Erstellung eines Jahresabschlusses

· Aufstellung eines Haushaltsplanes

· Aufsicht über das eingesetzte Personal

· Durchführung des Sportbetriebes

· Beachtung aller Aufbewahrungspflichten

· Rechtzeitige Einreichung von Anträgen auf Unterstützungen

· Einberufung einer Mitgliederversammlung

· Verschwiegenheit über interne Vorgänge

· Herausgabe aller vom Verein überlassenen Gegenstände bei Beendigung des Vorstandsamtes

Der Verein kann auch einen besonderen Geschäftsführer schaffen. Wird dies in der Satzung vorgesehen, so handelt es sich um einen Geschäftsführer mit Vertretungsmacht (Vereinsorgan).

Der Vorstand kann aber auch einzelnen Aufgaben übertragen. Die betreffende Person handelt dann als Vertreter/Beauftragter der Vorstandes.

5. Vertretung

Besteht der Vereinsvorstand aus mehreren Personen, so hat der Verein zu regeln, wie die Vertretungsmacht ausgestaltet wird:

· Alleinvertretung

· Gesamtvertretung

· Mehrheitsvertretung (gesetzlich)

· Bestimmte Personenkombination

Die von den Vorstandsmitgliedern im Rahmen ihrer Vertretungsmacht abgeschlossenen Rechtsgeschäfte führen stets zu einer Bindung des Vereins, auch wenn kein Vorstandsbeschluß oder gar ein anders lautender Vorstandsbeschluß vorliegt.

Die Vertretungsmacht kann aber auch persönlich und sachlich beschränkt werden:

· Vertretung nur mit Zustimmung eines anderen Organs

· Vertretung nur durch Zustimmung des Vorstand der betroffenen Abteilung

· Geschäfte ab einer bestimmten Größenordnung bedürfen der Zustimmung eines anderen Organs

· Bestimmte Geschäfte dürfen vom Vorstand überhaupt nicht vorgenommen werden.  

6. Besondere Pflichten des Vorstandes gegenüber der Mitgliederversammlung

Der Vorstand ist grundsätzlich an die Weisungen und Beschlüsse der Mitgliederversammlung gebunden. Erteilte Aufträge sind auszuführen.

Weitere Pflichten:

· Berichtspflicht

· Rechenschaftspflicht

· Übersicht über den Mitgliederbestand

· Aufnahme neuer Mitglieder

· Beendigung von Mitgliedschaften

· Vermögenssituation des Vereins

· Zu erwartenden Ausgaben und Einnahmen

7. Aufwendungsersatz/Vergütung für die Vorstandsarbeit

Grundsätzlich erfolgt die Vorstandsarbeit ehrenamtlich. Aufwendungsersatz ist allerdings möglich. Möglich ist auch, daß Personen neben ihrer Vorstandsarbeit noch einen Arbeitsvertrag mit dem Verein haben und für bestimmte Tätigkeiten entlohnt werden.

Die Zahlung einer Vergütung ist jedoch nicht in allen Fällen ganz unproblematisch, nämlich dann, wenn ein unverhältnismäßig hohes Entgelt entrichtet wird. Dann kann es zu Problemen hinsichtlich der Gemeinnützigkeit kommen. Die Grenze ist etwa das Gehalt, das ein angestellter Geschäftsführer erhalten würde.


8. Beschlußfassung im Vorstand

Die Beschlußfassung im Vorstand erfolgt nach den für die Mitgliederversammlung geltenden Vorschriften, es sei denn, die Satzung/Geschäftsordnung bestimmt etwas anderes. Es entscheidet daher die Mehrheit der erschienen Mitglieder, Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen sind nicht zu berücksichtigen.

9. Einberufung und Ablauf einer Vorstandssitzung

Grundsätzlich gelten die Einberufung und den Ablauf einer Vorstandssitzung die gleichen Regeln wie für die Mitgliederversammlung:

· Einladung

Zuständig ist der Vorsitzende, wobei er sich natürlich einer Hilfskraft bedienen kann.

· Zeit und Ort

Beides muß im Einladungsschreiben angegeben sein. Der Ort muß im Einzugsgebiet des Vereins liegen. Bei der Uhrzeit ist auf die individuellen Gegebenheiten Rücksicht zu nehmen.

· Form und Ladungsfrist

Soweit keine ausdrücklichen Vorgaben bestehen, ist beides nach billigem Ermessen des Vorsitzenden zu bestimmen

· Tagesordnung

Auch hier ist mit der Einladung die Tagesordnung bekannt zu geben. Es gelten die gleichen Grundsätze wie bei einer Mitgliederversammlung

10. Geschäftsordnung

In der Satzung kann die Pflicht oder die Möglichkeit begründet werden, daß sich der Vorstand eine Geschäftsordnung gibt. Diese ist dann verbindlich. Beispielsweise kann diese vorsehen, daß Ort und Zeit feststehen und auf eine gesonderte Einladung verzichtet werden.

11. Leitung und Protokollierung der Vorstandssitzung

Die Leitung obliegt dem Vorsitzenden, es sei denn, die Satzung/GO bestimmt etwas anderes.

Eine Protokollpflicht besteht nicht. Wird kein Protokoll geführt, hat dies auf die Wirksamkeit der getroffenen Entscheidungen keinen Einfluß. Aus Gründen der Rechtssicherheit ist eine Protokollierung anzuraten.

Der Vorstand ist grundsätzlich immer beschlußfähig. Die Satzung kann auch hier etwas anderes bestimmen.

Vorstandsfremde haben keine Recht auf Teilnahme an den Sitzungen des Vorstandes. Dies gilt auch für die Mitglieder des Vereins.

Treten Fehler in der Beschlußfassung auf, so ist dies unerheblich, wenn alle Vorstandsmitglieder ihn gefaßt haben. Wirken allerdings nicht alle Vorstandsmitglieder an einem Beschluß mit, können auch geringe Formfehler zur Nichtigkeit führen, es sei denn, daß der Beschluß auch ohne Fehler in derselben Weise gefaßt worden wäre.

12. Ende des Vorstandsamtes

Die Dauer eines Vorstandsamtes ist im Gesetz nicht geregelt. Dies wird ab zumeist in den Satzungen bestimmt.

Das Vorstandsamt endet:

· mit Ablauf einer satzungsrechtlichen Amtszeit, wobei hier noch die Eintragung im Register zu berücksichtigen ist.

· Widerruf aus wichtigem Grund (grobe Pflichtverletzung) durch die Mitgliederversammlung

· Tod 

· Eintritt der Geschäftsunfähigkeit

· Verlust einer durch die Satzung vorgegeben Eigenschaft

· Amtsniederlegung (persönliche Entscheidung des Einzelnen, sie darf allerdings nicht zur Unzeit erfolgen)

· Entbindung von einen Aufgaben (durch die anderen Vorstandsmitglieder)

13. Bestellung eines Notvorstandes

Fällt der für die Vertretung des Vereins notwendige Vorstand aus, kann in dringenden Fällen ein Notvorstand bestellt werden, wenn dem Verein, seinen Mitgliedern oder einem Dritten ohne den Notvorstand ein materieller oder immaterieller Schaden droht.

Es ist dafür ein entsprechender Antrag beim zuständigen Amtsgericht nötig. Der Antrag kann schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle erklärt werden. Wer zum Notvorstand bestellt wird, entscheidet der beim Amtsgericht mit Vereinssachen betraute Rechtspfleger.

Der Notvorstand hat alle Aufgaben des verhinderten Vereinsvorstandes wahrzunehmen. Sie können jedoch durch den Bestellungsbeschluß beschränkt werden.

Die Bestellung endet mit Erreichen des Ziels der Bestellung oder durch Ablauf der Befristungsdauer.

Wir ein ehrenamtlicher Notvorstand bestellt, entsteht kein Vergütungsanspruch. Wird eine Person bestellt, für den die Bestellung eine Arbeit entspricht, die seinem Berufsbild entspricht, kann nicht davon ausgegangen werden, daß die Amtsführung ohne Vergütung erfolgt.

14. Entlastung der Vorstandes

Entlastung bedeutet Einverständnis mit der bisherigen Geschäftsführung. Mit der Entlastung ist ein Verzicht auf alle Ansprüche des Vereins gegen den Vorstand verbunden.

Die Entlastung kann auch beschränkt erfolgen, z.B. auf eine Dauer, einzelne Geschäftsmaßnahmen etc.

Eine Beschränkung kann auch auf einzelne Personen beschränkt werden.

Mit der Weigerung, den Vorstand zu entlasten, geht die Mißbilligung der bisherige Vorstandsarbeit einher. Eine Geltendmachung bestehender Ersatzansprüche wird durch die Entlastungsverweigerung vorbehalten.

Dem Vorstand steht es offen, auf Abgabe der Entlastungserklärung zu klagen.

IV Der Kassenprüfer

Auch der Begriff der Kassenprüfung ist gesetzlich nicht konkret definiert. Es tauchen unterschiedliche Begriffe auf: Kassenprüfer, Rechnungsprüfer, Revisor.... Der Name hat keine Auswirkung auf die Funktion und Aufgabe.

Bei der Kassenprüfung handelt es sich längst nicht mehr nur um die Prüfung der Barkasse, sondern um die Einsichtnahme in die gesamte finanzielle Situation des Vereins, also auch in die verschiedenen Vereinskonten, in die Vermögenssituation und die Vermögensverwaltung.

Der Kassenprüfer hat sich von der Richtigkeit des Ergebnisses des Kassenberichts zu überzeugen, Feststellungen zu den Vereinskonten treffen. Außerdem sind die zur Verfügung gestellten Belege für Einnahmen und Ausgaben einzusehen und mit den vorgefundenen Buchungen abzugleichen (Stichproben).

1. Persönliche Voraussetzungen

Hierzu gibt es keine Vorgaben. Es sollten jedoch Personen gefunden werden, die Verständnis für Buchhaltung etc. mitbringen. Auch Nichtmitglieder können Kassenprüfer werden.

Nicht in Betracht kommen Personen, die Organbestandteil des Vereins oder auch Arbeitnehmer sind. Auch übrige Vorstandsmitglieder sollten ausscheiden. Problematisch sind Familienangehörige von Organ Mitgliedern.

Kann das Amt nicht  besetzt werden, so sollte sich der Vorstand das Einverständnis der Mitglieder einholen, diese Aufgabe einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe auf Kosten des Vereins zu übertragen.

2. Die Prüfung

Der Kassenprüfer hat Einsichtsrecht in den 

· Jahresabschluß, 

· die Buchhaltung

· die relevanten Vereinsbücher/Aufzeichnung/Unterlagen

· Belege

· Kassenbücher

· Reisekostenabrechnungen

· Verwendungsnachweise

· Anlageverzeichnis

Weiterhin hat er einen Auskunftsanspruch gegen

· den Vorstand/Schatzmeister

· andere Vorstandsmitglieder

· Abteilungsleiter

Der Kassenprüfer hat für seine Tätigkeit (Art und Umfang der Prüfung) ein freies Ermessen.

Aus der Satzung kann gegebenenfalls entnommen werden, ob sich die Prüfung nur auf die buchungstechnische Richtigkeit oder auch auf die Zweckmäßigkeit zu beziehen hat.

Zu überprüfen ist, ob die Buchungen dem jeweils richtigen Vereinsbereich zugeordnet wurden.

Es ist auch zu überprüfen, ob die Buchhaltung dem Grundsatz der Klarheit und der Übersichtlichkeit genügt.

Die Buchhaltung muß vollständig sein.

Die zeitlichen Zurechnungsvoraussetzungen sind zu prüfen (Bilanzperioden)

Der Grundsatz des Saldierungsverbots (keine  Verrechnung von Aufwendungen und Erträgen, Vermögen und Schulden) ist zu beachten.

Der Kassenprüfer kann auch eine Einschätzung der finanziellen Entwicklung des Vereins abgeben.

4. Die Haftung des Kassenprüfers

Der Kassenprüfer haftet in Fällen grober Fahrlässigkeit oder einer vorsätzlichen Unterschlagung finanzieller Unstimmigkeiten

V Das Vereinsregister

Der e.V. ist im Vereinsregister eingetragen. Bei einer Neugründung entscheiden die Gründungsmitglieder über die Eintragung. Zuständig ist das zuständige Registergericht am Sitz des Vereins. Dies ist meist beim zuständigen Amtsgericht angesiedelt. Es gibt für bestimmte Gerichtsbezirke aber auch zentrale Vereinsregister. Das zuständige Gericht kann bei den Amtsgerichten erfragt werden.

Die einzelnen Vorstandsmitglieder müssen die Anmeldung nicht persönlich bewirken, andere Personen können bevollmächtigt werden. Diese Vollmacht bedarf jedoch der öffentlichen Beglaubigung und ist der Anmeldung beizufügen.

1. Die Anmeldung

Die Anmeldung hat durch den Vorstand in der jeweiligen Vertretungsmacht zu erfolgen.

Bei der Erstanmeldung ist dem Eintragungsersuchen bei Gericht eine von mindestens 7 Personen unterzeichnete, den Tag der Errichtung ausweisende Satzung im Original und Kopie sowie eine Abschrift der Urkunde über die Bestellung des Vorstandes (Kopie des Gründungsprotokolls) beizufügen.

Die Unterschriften der Vorstandsmitglieder müssen öffentlich beglaubigt sein, Name und Anschrift, sowie das Geburtsdatum sind anzugeben.

Der Rechtspfleger beim zuständigen Registergericht prüft sodann:

· die Zuständigkeit des Gerichts

· die Form der Anmeldeerklärung

· den Nachweis der Vorstandsbestellung

· die Vorlage einer unterschriebenen Originalsatzung

· die Rechtmäßigkeit der Satzungsinhalte

· die körperschaftliche (= vom einzelnen Mitglied unabhängige) Struktur des Vereins

· den Satzungszweck (=keine Verfolgung wirtschaftlicher Ziele)

Ist die Anmeldung formell oder Materiell fehlerhaft, so wird die Anmeldung zurückgewiesen. 

Ist der Mangel behebbar, so wird der Rechtspfleger formlos auf den Fehler hinweisen und um Beseitigung bitten oder eine förmliche Zwischenverfügung erlassen.

Liegen Formfehler der Anmeldung vor, können diese vom Vorstand korrigiert werden. Muß jedoch die Satzung modifiziert werden, so ist die Aufgabe der Gründungs-/Mitgliederversammlung.

Ist der Fehler nicht behebbar, wird die Anmeldung zurückgewiesen, wobei hier dem Verein aber Gelegenheit zur Stellungnahme/Anhörung gegeben werden muss.

2. Die Eintragung in das Vereinsregister

Entspricht die Anmeldung formell und materiell an Anforderungen, so wird der Verein in das Vereinsregister wie folgt eingetragen

· Name des Vereins mit dem Zusatz e.V.

· Sitz des Vereins

· Mitglieder des Vorstandes ( § 26 BGB) mit Name, Geburtsdatum, Anschrift

· Regelungen einer vom Gesetz abweichende Vertretungsmacht

· Bestimmung, die eine von §§ 28, 32 BGB abweichende Beschlußfassung im Vorstand vorsehen

· Eine Befreiung vom Verbot des Selbstkontrahierens

· Die Bestellung eines besonderen Vertreters.

Die Satzungsurschrift wird dem Verein nach Anbringung des Eintragungsvermerks zurückgegeben, die Kopie verbleibt bei den Gerichtsakten.

Die durchgeführte Eintragung ist den Antragstellern bzw. dem Verein bekannt zu geben und in dem dafür vorgesehen Blatt zu veröffentlichen.

3. Registereintragung nach der Erstanmeldung

Auch nach der Erstanmeldung bestehen für den Verein/Vorstand weitere Anmeldepflichten, die zu beachten sind.:

· Änderung des Vorstandes

· Änderung der Satzung

· Auflösung des Vereins

· Eintragung der Liquidatoren

· Änderung der Vertretungsmacht

· Beschlußfassung im Vorstand, soweit vom Gesetz abweichend

· Besonderer Vertreter

· Befreiung vom Verbot des Selbstkontrahierens

4. Anmeldung von Satzungsänderungen

Eine von der Mitgliederversammlung beschlossene Satzungsänderung wird erst wirksam, wenn diese in das Vereinsregister eingetragen wurde. Auch redaktionelle Änderungen, die lediglich einzelnen Formulierungen betreffen, sind anzumelden.

In der Anmeldung müssen nur die geänderten Satzungsklauseln ausgewiesen werden

Betrifft die Satzungsänderung den Vorstand, ist sicherzustellen, daß die Anmeldung vom bisherigen Vorstand erfolgt und mit der bislang bestehenden Vertretungsregelung im Einklang steht. 

Beispiel 1:

Die in der Satzung festgelegte Zahl der Vorstandsmitglieder wird erhöht – neue Vorstandsmitglieder wurden bereits gewählt.

Eine Anmeldung ist nur durch die alten  Vorstandsmitglieder möglich (gegebenenfalls muß ein Notvorstand bestellt werden)

Die in der Satzung festgelegte Zahl der Vorstandsmitglieder wird verringert – neue Vorstandsmitglieder wurden bereits gewählt.

Eine Anmeldung ist nur durch die alten Vorstandsmitglieder möglich. 

Vertretungsmacht wird eingeengt (von Alleinvertretung auf Vertretung durch mindestens zwei Vorstandsmitglieder)

Ausreichend ist, wenn ein Vorstandsmitglied die Anmeldung bewirkt

Vertretungsmacht wird erweitert (gemeinschaftlich auf Alleinvertretung

Es müssen alle Vorstandsmitglieder mitwirken.

5. Eintragungswirkung

Mit der Eintragung erlangt die angemeldete Satzungsänderung rechtlichen Bestand. Sie hat aber keine Auswirkung auf den ihr zugrundeliegenden Beschluß. War der Beschluß fehlerhaft, so wird dieser Fehler nicht durch die Eintragung geheilt. Gegebenenfalls wäre dann die Eintragung von Amts wegen zu korrigieren.

Die Eintragung kann rechtsbegründend (konstitutiv) oder nur bekanntmachende (deklaratorische) Wirkung haben.

Rechtsbegründend ist die Eintragung zur Erlangung der Rechtsfähigkeit (§ 21 BGB) und für Satzungsänderungen (§ 71 BGB).

Deklaratorisch sind alle anderen Eintragungen, also Zusammensetzung des Vorstandes, Regelungen zur Vertretungsmacht etc. Die Eintragung hat somit nur die Wirkung einer Bekanntmachung. Die Eintragung kann also durchaus von der wahren Rechtslage abweichen.

6. Vertrauensschutz

Die Eintragung in das Vereinsregister begründet einen gewissen Vertrauensschutz. Die Rechtsfähigkeit ist mit der Eintragung verbindlich festgeschrieben. 

Dennoch kann man grundsätzlich nicht auf die Richtigkeit der Eintragung vertrauen.

Es besteht daher:

· Kein Vertrauensschutz im Hinblick darauf, daß die eingetragenen Vorstandsmitglieder ordnungsgemäß gewählt wurden.

· Kein Schutz, daß der Verein die angegeben Vereinsziele tatsächlich verfolgt

· Kein Vertrauensschutz auf die nichtwirtschaftliche Tätigkeit des Vereins.

Vertrauensschutz besteht aber im Rechtsverkehr:

· für die Wirksamkeit von Rechtsgeschäften, die mit dem bisherigen Vorstand geschlossen werden. Ein Wechsel im Vorstand kann dem Dritten nur entgegenhalten, wenn der Wechsel zur Zeit der Vornahme des Rechtsgeschäfts entweder im Vereinsregister eingetragen oder dem Dritten nachweislich bekannt war.

· Grundsätzlich darf der Geschäftsverkehr darauf vertrauen, daß die eingetragen auch die amtierenden Vorstandsmitglieder sind.

· Sind Änderungen dagegen eingetragen, so muß der Dritte diese gegen sich gelten lassen, es sei denn der Dritte kannte diese nicht und seine Unkenntnis beruht nicht auf Fahrlässigkeit. Bereits die Nichteinsichtnahme in das Vereinsregister ist fahrlässig.

· Wird ein Vorstandsmitglied geschäftsunfähig, so ist ein Dritter so lange geschützt, wie die Eintragung des Vorstandes fortbesteht.

· An ein eingetragenes Vorstandsmitglied, das aus dem Amt geschieden ist, kann noch wirksam zugestellt werden.

7. Einsichtnahme

Die Einsichtnahme in das Vereinsregister, das Namensregister und die eingereichten Schriftstücke ist jedem gestattet. Andere Teile des Vereinsregisters sind nur Behördenvertretern und Notaren oder solchen Personen gestattet, die ein berechtigtes Interesse nachweisen.

8. Abschriften, Zeugnisse und Bescheinigungen
Ebenso kann jedermann verlangen, daß ihm einfache und beglaubigte Abschriften aus dem Register gefertigt werden (natürlich gegen Auslagenersattung). Dies gilt auch für Negativbescheinigugen. Gegebenenfalls ist ein berechtigtes Interesse nachzuweisen (z.B. wirtschaftlicher oder wissenschaftlicher Art). Bei den Vereinsmitgliedern ist ein solches Interesse ohne besonderen Nachweis anzunehmen.

9. Maschinelles Vereinsregister

In manchen Bundesländern wird das Vereinsregister in maschineller Form aks automatisierte Datei geführt.

10. Eintragungs- und Verfahrenskosten

Einleitung: Für die Bearbeitung, Rechtsauskünfte und Eintragungen können im wesentlichen Gerichts-, Notar- und Rechtsanwaltskosten entstehen.

a) Kosten

Der Begriff „Kosten“ beinhaltet im Wesentlichen „Gebühren“ und „Auslagen“. Für diese gilt bezüglich der Gerichte und Notare die Kostenordnung (KostO), nach der die Gerichte und Notare ihre Kosten und Vereinsangelegenheiten berechnen. Neben den dort ausgewiesen Gebühren können noch die Schreibauslagen, die sonstigen Auslagen und gegebenenfalls die Mehrwertsteuer berechnet werden.

Für die Beauftragung von Rechtsanwälten gilt im Wesentlichen das gleiche, allerdings richten sich die Gebühren etc. dort nach dem RVG (früher BRAGO). Außerdem ist es hier noch möglich, mit den Rechtsanwälten Honorarvereinbarungen (z.B. Stundensätze) auszuhandeln.

b) Gebühren- und Auslagenhöhe

Es gelten in der KostO und im RVG keine festen Beträge. Vielmehr richten sich die Gebühren nach dem Geschäftswert/Streitwert. Ist dieser nicht durch einen Geldwert ausgewiesen (Beispiel: Eintragung in das Vereinsregister), so ist er zu schätzen.

Ist auch eine solche Schätzung nicht möglich, so ist regelmäßig ein Betrag von € 3000,- als Gegenstandswert anzunehmen. Dieser kann aber bis zu € 1000,-. Reduziert oder bis zu € 500.000 angehoben werden, § 30 KostO.

Der Streitwert von € 3000,- ist als Regelstreitwert anzunehmen.

Dieser Regelstreitwert findet nicht nur bei der Eintragung in das Vereinsregister, sondern auch bei den anderen gebührenpflichtigen Tätigkeiten des Gerichts Anwendung (Bestellung eines Notvorstandes, Ermächtigung zur Einberufung einer Mitgliederversammlung).

VI Gema 

Die Gema (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) erteilt die für Aufführungen notwendigen Einwilligungen stellvertretend für die eigentlichen Urheber.

Grundsätzlich sind geplante Musikveranstaltungen bei der Bezirksdirektion anzumelden. Die Höhe der Vergütung hängt davon ab, an welchem Ort, in welchem Kreis und auf welche Weise eine Veranstaltung durchgeführt wird.

Für alle öffentlichen Veranstaltungen mit Musikwiedergabe müssen Rechte erworben werden. Entscheidend ist der Begriff der Öffentlichkeit, nicht entscheidend ist die Art der Veranstaltung. Ob Tanzveranstaltung, bunter Nachmittag, Tonfilmvorführung oder Lichtbildvortrag: Der Einsatz von Musik führt grundsätzlich zu einer gesetzlich vorgeschriebenen Meldepflicht gegenüber der Gema. Unerheblich ist auch, ob die Musik durch die vereinseigene Band gespielt oder ob sie vom Band kommt.

Beim Engagement von Musikern sollte vertraglich festgelegt werden, wer die anfallenden Gema-Gebühren übernimmt. Dies unabhängig von der Meldepflicht des Vereins als Veranstalter.

Die Frage der Meldepflicht muß grundsätzlich von der sich daran anschließenden Beurteilung der Vergütungspflicht getrennt werden.

Die Anmeldung muß grundsätzlich sieben Tage vor der Veranstaltung abgeben werden, mit einer genauen Abfolge der Musiktitel. 

Die Berechnung der Gebühren richtet sich grundsätzlich nach dem Hauptzweck, auf der Grundlage des Raums/Orts der Veranstaltung und des Eintrittsgeldes. Auch Dauer und Zeitraum der Veranstaltung sind zu berücksichtigen.

Gemapflichtiges Abspielen:

· Tanzveranstaltung

· Musik als Begleitung bei öffentlichen Auftritten

· Musik als Umrahmung

· Musik als Bestandteil von Training und Wettkampf

· Musik bei Sportveranstaltungen, Einlauf der Sportler, Auf- und Abbau

Der DSB und die Landessportbünde haben Rahmenverträge mit der Gema abgeschlossen. Dadurch entstehen erhebliche Vergünstigungen. So sind zum Beispiel für Kursangebote mit Musiknutzung keine Meldungen und keine Vergütungsgebühren zu bezahlen.

Soweit ein Verein aus Vorsatz oder Fahrlässigkeit seinen Meldepflichten nicht nachkommt, bemißt sich der Schadensersatz aus dem doppelten Tarifbetrag, wenn meldepflichtige Vorgänge nachträglich aufgedeckt werden.

VII Abgaben und Gestattungen

1. Vereinsgaststätte

Für den Betrieb einer Vereinsgaststätte ist dann eine Erlaubnis erforderlich, wenn Gewinnerzielungsabsicht besteht. Diese scheidet aus, wenn  Speisen und Getränke zum Selbstkostenpreis angeboten werden.

Anders kann es aussehen, wenn Alkohol ausgeschenkt wird. Dafür ist eine Konzession erforderlich, es sei denn, dieser Ausschank findet in einem eigenem speziellen Vereinsraum (Clubraum) statt.

Sobald die Speisen und Getränke mit – wenn auch nur noch so kleiner Gewinnerzielungsabsicht – verkauft werden, wird eine Konzession benötigt.

Die Konzession ist beim Ordnungsamt (Gewerbeamt) zu beantragen. Die Konzession wird nur erteilt, wenn der Betreiber/Wirt „zuverlässig“ ist. Vorzulegen sind: 

· Führungszeugnis

· Auskunft aus dem Gewerbezentralregister

· Gesundheitszeugnis

· Nachweis über lebensmittelrechtliche Kenntnisse

Die Konzession ist gebunden an die Räume und an die Person des Betreibers. Wechselt z.B. der Vorstand, ist die Zuverlässigkeit des neuen Vorstandes maßgebend.

Welche Vorschriften sind zu beachten:

· Getränkeschankanlagenverordnung

· Eichgesetz

· Jugendschutzgesetz

· Sperrstundengesetz

Am Eingang muß eine Preisliste bzw. eine Speisekarte ausgehängt werden. Der Name des Inhabers muß ausgehängt werden.

2. Das Vereinsfest

Vereinsfeste außerhalb der mit der behördlichen Erlaubnis betriebenen Gaststätte bedürfen einer zusätzlichen Erlaubnis, wenn sie gewerblich sind.  Dies besteht schon dann, wenn nur ein mittelbarer Vorteil vorliegt., z.B. Darstellung des Vereins gegenüber einem breiten Publikum, Überlassung des Erlöses für einen gemeinnützigen Zweck.

Für die Erteilung der Gestattung muß ein äußerer – außerhalb der gastronomischen Tätigkeit liegender Grund - vorliegen

Der Antrag ist bei der Gemeinde zu stellen.

VII Vereinsstrafrecht

Es gibt keine gesetzliche Regelung zu Vereinsstrafen im BGB und auch keine im StGB. Eine Vereinsstrafe ist keine Kriminalstrafe. Insoweit gilt auch das Verbot einer Doppelbestrafung nicht, d.h. ein Mitglied kann auch für eine Tat mit einer Vereinsstrafe belegt werden, wenn dieses schon eine Strafe durch staatliche Gerichte erfahren hat.

1. Geltungsbereich

Vereinsstrafen richten sich gegen Mitglieder. Nach Beendigung der Mitgliedschaft bleibt nur die Geltendmachung zivilrechtlicher Ansprüche und eine strafrechtliche Verfolgung.

Angestellte des Vereins und Organmitglieder, die nicht Vereinsmitglieder sind, unterliegen nicht dem Vereinsstrafrecht.

2. Satzungsrechtliche Regelung

Vereinsstrafen müssen grundsätzlich durch die Satzung legitimiert sein, damit sich die Mitlieder durch Satzungseinsicht informieren können.

In der Satzung muß bestimmt sein:

· was sanktioniert wird

· welche Strafen zu erwarten sind

· wer für die Strafverhängung zuständig ist

· welches Verfahren zu beachten ist.

Das nähere Verfahren kann durch eine Ordnung ausgestaltet werden. Auch eine Konkretisierung der Strafen ist durch Ordnung möglich, nicht aber eine Strafverschärfung.

Finden sich in der Satzung keine Regelungen, kann der Verein das Mitglied nur aus wichtigem Grund ausschließen.

3. Was kann bestraft werden?

Vereinsinternes Fehlverhalten:

· Mitgliedsbeiträge werden nicht oder nicht fristgerecht gezahlt

· Ein Vereinsmitglied beleidigt in einer Versammlung Mitglieder des Vorstandes

· Ein Vereinsmitglied greift ohne eine entsprechende Befugnis störend in einen Wettkampf ein

Fehlverhalten im externen Bereich

· bei einem Sportwettkampf begeht ein Vereinsmitglied absichtliche Regelverstöße

· ein Vereinsmitglied äußert sich in vereinsschädigender Weise gegenüber Dritten

Beispiele für zulässige Vereinsstrafen

· Ermahnung/Verwarnung

· Geldstrafe

· Entzug von Ehrenrechten

· Befristeter Ausschluß

· Verlust von Vereinsämtern

· Spiel- oder Wettkampfsperre

· Ruhen der Wählbarkeit in Ämter

· Entzug des Stimmrechtes

· Aberkennung besonderer Qualifikationen

Unzulässige Strafen:

· Freiheitsstrafen

· Züchtigungsstrafen

· Diskriminierende Strafen (Aushang am schwarzen Brett)

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist zu wahren, ebenso gilt der Gleichbehandlungsgrundsatz.

Unzulässig sind Gruppenstrafen (gegen eine Abteilungen). Allerdings können verschiedene Strafverfahren gegen einzelne Personen verbunden werden.

Ein Verschulden ist nicht erforderlich.

In der Satzung kann/sollte eine Generalklausel enthalten sein, die folgende Merkmale beinhaltet:

· Verstöße gegen Weisungen des Vorstandes

· Mißachtung der Vereinsordnung

· Zuwiderhandlung gegen Vereinsziele

· Verletzung der Mitgliederpflichten

· Unsportliches Verhalten

· Vereinsschädigende Handlungen

Es muß nicht jedem Fehlverhalten ein Maßnahmenkatalog zugeordnet werden. Ausreichend ist, wenn die möglichen Maßnahmen einmal in der Satzung als Rechtsfolgenkatalog aufgenommen sind.

4. Zuständige Organe

Zuständiges Organ ist die Mitgleiderversammlung, sie kann ihre Befugnis jedoch an andere Organe delegieren:

· Vorstand

· Ehrenausschuß

· Besonderes Straforgan

· Schiedsgericht

5. Das Verfahren

Ein besonderes Verfahren ist nicht vorgeschrieben. Da eine mögliche Bestrafung aber einer gerichtlichen Überprüfung standhalten sollte, sollte sich an dem für staatliche Gerichte geltenden Recht orientiert werden.

Insbesondere muß das betroffene Mitglied im Verfahren gehört werden. In der Regel muß keine anwaltliche Vertretung gewährt werden (Ausnahme: Minderjährige)

Wurde ein internes Rechtsmittelverfahren geschaffen, so ist dieses zunächst zu durchlaufen, bevor vor ein staatliches Gericht gezogen werden kann.

Im Rechtsmittelverfahren gibt es keine Bindung an die Tatsachenfeststellung. Es darf aber keine Verschlechtung/Verschärfung ausgesprochen werden. 

6. Gerichtliche Überprüfung

Nach einer abschließenden Strafentscheidung des Verein kann noch ein staatliches Verfahren angestrebt werden. Dies kann nicht durch die Satzung ausgeschlossen werden. Allerdings kann eine Ausschlußfrist bestimmt werden.

Die Strafentscheidung des Vereins kann nur begrenzt überprüft werden.

Der Prüfungsumfang:

· Satzungsgrundlage für Strafe

· Unterliegt der betroffene der Strafgewalt

· War das Organ, das die Strafe ausgesprochen hat,  zuständige

· Wurde für das Verfahren die Satzung eingehalten

· Wurde die Entscheidung begründet

· Wurden die Tatsachen in einer rechtsstaatlichen Ermittlung festgestellt?

· Steht die Strafe formell mit dem Gesetz im Einklang

· Sittenwidrigkeit

· Grobe Unbilligkeit

Nicht geprüft wird die Zweckmäßigkeit der Strafe

7. Auschluß aus dem Verein

Dies ist die härteste Strafe. Sie kann nur verhängt werden, wenn sachliche Gründe vorliegen und die Maßnahme nach Abwägung aller Umstände des Einzelfalls kein unbillige Härte darstellt.

Wichtige Gründe:

· Dauernde Störung 

· Faktische Abspaltung

· Permanente Nichterfüllung der Mitgliederpflichten

· Ständiges vereinsschädigendes Verhalten

· Wiederholtem groben unsportlichen Verhaltens

· Mißachtung gesetzlicher Bestimmungen

Erfolgt der Ausschluß, sind eventuell daneben bestehende schuldrechtliche Verträge gesondert zu kündigen. Es sind dafür keine Fristen zu beachten, da eine fristlose Kündigung durch den Vereinsausschluß gerechtfertigt ist.

8. Streichung von der Mitgliederliste

Die Streichung von der Mitgliederliste stellt eine einseitige Beendigung einer formal noch bestehenden Mitgliedschaft dar. Sie ist wie die Gründe für eine Streichung in der Satzung zu regeln..:

· Zahlungsrückstände

· Nichterscheinen zu Sitzungen

· Verlegung des Wohnsitzes

· Wegfall von persönlichen Voraussetzungen

9. Schiedsgerichtsverfahren

Wurde in der Satzung ein Schiedsgerichtsverfahren begründet, kann damit die Überprüfung durch ein ordentliches Gericht ausgeschlossen werden. Insoweit sind dann aber sehr viele Besonderheiten zu beachten, so daß sich eine Einführung nur bei großen Vereinen oder Verbänden lohnt.

